


 

 

 

Letzte Aktualisierung: 8. Januar 2007 

 

Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zur Tagesordnung 

der Hauptversammlung der ThyssenKrupp AG am 19. Januar 2007 sowie die Stellungnahme der 

Verwaltung zu diesen Anträgen. 



 

Die VIP Vereinigung Institutionelle Privatanleger e.V., Köln, kündigt folgenden Gegenantrag an: 

zu Tagesordnungspunkt 8, Beschlussfassung über die Änderung von § 9 der Satzung 





 
 



 



 

Herr Wilm Diedrich Müller, Neuenburg, kündigt folgende Gegenanträge an: 

zu Tagesordnungspunkt 2, Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und 

zu Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, Köln,  

kündigt folgende Gegenanträge an: 

zu Tagesordnungspunkt 3, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und 

zu Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 
 

Gegenanträge zur ThyssenKrupp Hauptversammlung 2007 
 
Zur Hauptversammlung der ThyssenKrupp AG am 19.01.2007 stellt der Dachverband 
der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre die folgenden Gegenanträge: 
 
 
Gegenantrag zum Tagesordnungspunkt 3: 
 
Den Mitgliedern des Vorstandes wird die Entlastung verweigert. 
 
Begründung: 
Der Vorstand setzt nach wie vor auf Projekte, die langfristig sowohl friedensgefährdend als auch 
umweltzerstörend sind. 
ThyssenKrupp Technologies hat zusammen mit EADS das Bremer Unternehmen Atlas erworben. Atlas 
Elektronik ist spezialisiert auf Ausrüstung der Seestreitkräfte. 
Damit setzt der Vorstand seine bisherige Politik fort, Arbeitsplätze im Rüstungsbereich statt im zivilen Bereich, 
auszubauen. 
 
Die Tochterfirma von ThyssenKrupp, Uhde GmbH, will sich in Südafrika am Bau eines Hochtemperaturreaktors, 
genannt PBMR (Pebble Bed Modular Reactor), beteiligen. 
Dieser Bau ist in Südafrika selbst sehr umstritten und zudem unausgereift. Wichtige Entscheidungen z.B. des 
südafrikanischen Umweltministeriums stehen noch aus. 
 
 
Gegenantrag zum Tagesordnungspunkt 4: 
 
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird die Entlastung verweigert. 
 
Begründung: 
Die Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat unterstützt die Geschäftspolitik des Vorstandes anstatt gegen zu steuern 
durch zukunftsfähige, friedensfördernde Investitionen. Deshalb verdienen beide Gremien keine Entlastung.  
Viele unzufriedene Aktionäre äußern ihre Kritik an der Politik des Unternehmens durch Übertragung ihrer 
Stimmrechte an den Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. 
 
 
Köln, 03.01.2007 
 
Markus Dufner 
Geschäftsführer des Dachverbands 
der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
50668 Köln 
Tel.  0221 / 599 56 47 
Fax: 0221 / 599 10 24 
dachverband@kritischeaktionaere.de 
www.kritischeaktionaere.de 



 
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V., Düsseldorf, kündigt folgenden Gegenantrag an: 

zu Tagesordnungspunkt 8, Beschlussfassung über die Änderung von § 9 der Satzung 

 

 



 
 

 



 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Gegenanträgen zur Tagesordnung der Hauptversammlung 

der ThyssenKrupp AG am 19. Januar 2007: 

 

 

Der Vorstand der ThyssenKrupp AG hält sämtliche Gegenanträge für unbegründet und nimmt hierzu wie 

folgt Stellung: 

 

Mit der vorgeschlagenen Änderung von § 9 der Satzung, insbesondere des Absatzes 2, soll der 

Hauptaktionärin, der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, das Recht eingeräumt werden, bis 

zu maximal drei der insgesamt zehn Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG zu 

entsenden. Dieses Entsendungsrecht besteht nicht generell, sondern in Abhängigkeit von dem 

Beteiligungsbesitz der Stiftung. Die Entsendung eines Mitglieds ist möglich, wenn die Stiftung mit 

mindestens 10 % am Grundkapital beteiligt ist. Hält sie mindestens 15 %, kann sie zwei Mitglieder 

entsenden. Die gegenwärtige Beteiligung von 25,1 % würde die Stiftung zur Entsendung von drei Mit-

gliedern berechtigen. In Anbetracht der Höhe und des Gewichts einer solchen Beteiligung hält die 

Verwaltung die Entsendung von bis zu drei Mitgliedern in den Aufsichtsrat für angemessen. Das 

vorgeschlagene gestaffelte Entsendungsrecht entspricht einer proportionalen Vertretung der Haupt-

aktionärin im Aufsichtsrat. Im Übrigen werden die weiteren sieben Anteilseignervertreter wie bisher von 

der Hauptversammlung gewählt.  

 

Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ist eine mit dem Unternehmen seit 1967 verbundene 

Aktionärin, die sich der erfolgreichen und nachhaltig Wert steigernden Entwicklung des Unternehmens 

auch zum Wohle aller Aktionäre immer in besonderer Weise verpflichtet gefühlt hat. Die vorgeschlagene 

Vertretung der Hauptaktionärin im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ein wesentlicher Beitrag zur Führung 

des Unternehmens im Sinne der Aktionäre und entspricht den Grundsätzen guter Unternehmensführung.  

 

Das Aktiengesetz lässt die Einführung des Entsendungsrechts ausdrücklich zu. Weder beschränkt das 

Entsendungsrecht die Stimmrechtsausübung der Aktionäre auf einen bestimmten Prozentsatz (VW-

Gesetz), noch verstößt das aktienrechtliche Entsendungsrecht gegen europäisches Recht.  

 

Auch die weiteren Gegenanträge insbesondere zu den vorgeschlagenen Entlastungsbeschlüssen sind 

inhaltlich unbegründet. Wir behalten uns vor, zu den einzelnen Gegenanträgen in der Hauptversammlung 

ausführlicher Stellung zu nehmen. 

 

ThyssenKrupp AG 

Der Vorstand 

 


